
Gemeinde Plüderhausen 
Rems-Murr-Kreis 

 
Entgeltordnung für die Grillplatzbenutzung Kelterberg 

in der Fassung vom 01.01.2002 
 

In der AL-Runde am 29. Juni 1998 wurden für die Grillplatzbenutzung Kelterberg folgende Entgelte festge-
legt: 

1. Für die Grillplatzbenutzung mit der Möglichkeit zur Wasserentnahme und zum Stromanschluss wird ein 
Entgelt von 20 € erhoben. Dieser Betrag kommt zum Ansatz, wenn der Schlüssel für den Installations-
kasten ausgegeben wurde. Nachträgliche Erklärungen des Benutzers, keinen Strom bzw. kein Wasser 
gebraucht zu haben, sind ohne Belang. 

2. Bei Benutzung ohne Strom und Wasser (Schlüssel wird nicht ausgehändigt) beträgt das Entgelt 10 € 
(Aufwand für Reservierung und Genehmigung). 

3. Konnte eine schriftlich genehmigte Benutzung wegen Schlechtwetters (nicht aus anderen Gründen!) 
nicht stattfinden, werden für Reservierung und Verwaltungsaufwand 10 € berechnet. Dies gilt sowohl 
für Benutzungen mit und ohne Strom/Wasser. 

 


